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Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.11.2021 

 Vorlage Nr. 21/0469  

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Entscheidung 29.11.2021 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Schulentwicklungsplan der Stadt Gladbeck für die Jahre 2022 bis 2027 

 

 
Begründung: 

 

Die Stadt Gladbeck ist nach dem Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet, 

zur Sicherung eines gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen umfassenden Bil-

dungs- und Abschlussangebotes für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter 

Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben (§ 80 Abs. 1 Schulge-

setz). 

 

Zuletzt hatte der Gutachter Dr. Ernst Rösner aus Arnsberg einen aktualisierten Schulent-

wicklungsplan für Gladbeck (Fortschreibung 2016 - 2021) vorgelegt, der am 30.06.2016 im 

Rat der Stadt Gladbeck verabschiedet wurde.  

 

Innerhalb des Planungszeitraums 2016 – 2021 sind insbesondere durch Zuwanderung aus 

dem Ausland und EU-Binnenzuwanderung nicht vorhersehbare Entwicklungen eingetreten, 

die sich auch auf die Schüler:innenzahlen an den Gladbecker Schulen erheblich ausgewirkt 

haben. So wurde für die allgemeinbildenden städtischen Schulen in den Prognosen für das 

Schuljahr 2021/2022 eine Schüler:innenzahl von 7.517 (Status-quo-Berechnung) ermittelt; 

in der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2021/2022 sind dagegen 8.200 Schülerin-

nen und Schüler ausgewiesen (plus 683 Schüler/innen). 

 

Zudem hat sich die Schullandschaft insgesamt weiterentwickelt: 

 

 Rückkehr zum „G9-Gymnasium“ ab Schuljahr 2019/2020, 
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 Aufbau eines Ganztagsgymnasiums ab Schuljahr 2021/2022, 

 

 Stärkung des Schulprofils der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule im Rahmen des Schul-

versuchs „Talentschulen“ ab Schuljahr 2020/2021, 

 

 Angliederung des Förderschwerpunktes „Sprache“ in der Primarstufe an die Roßheide-

schule ab Schuljahr 2017/2018, 

 

 Zusammenlegung der Antonius- mit der Schule am Rosenhügel zur Südparkschule ab 

Schuljahr 2016/2017, 

 

 Ausbau der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich und des Gemeinsamen Lernens 

an allgemeinen Schulen sowie, verstärkt durch die Covid-19-Pandemie, auch die Digita-

lisierung in Schulen. 

 

Insbesondere die veränderte Schüler:innenzahlentwicklung, die Rückkehr zur „G9“–

Organisation an den Gymnasien sowie der Ersatz von verbrauchtem Schulraum waren in 

der Schulentwicklung zwischenzeitlich anlassbezogen zu beurteilen. Die Verwaltung hat in 

der Vorlage für die Sitzung des Schulausschusses am 26.11.2018 „Schulentwick-

lung/bedarfsgerechter Schulausbau 2019 – 2026“ (Nr. 18/0461) eine Planung vorgelegt, 

der vom Schulausschuss im Grundsatz zugestimmt wurde. Diese Planung wird schrittweise 

umgesetzt. 

 

Neben der derzeitigen demografischen Entwicklung müssen auch aktuelle und kommende 

Herausforderungen, wie z.B. die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz 

in der Offenen Ganztagsschule, die Ausweitung des Gemeinsamen Lernens an den allge-

meinen Schulen, die Familiengrundschulzentren sowie die durch die Corona-Pandemie 

beschleunigte Digitalisierung in die künftige Schulentwicklungsplanung aufgenommen 

werden.  

 

Die Verwaltung beabsichtigt daher, einen Schulentwicklungsplan für die Jahre 2022 – 2027 

erarbeiten zu lassen. Ein grober Zeitplan für die Aufstellung des Schulentwicklungsplans 

wird in der Sitzung vorgestellt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig 50.000 €   einmalig 50.000 € 

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen 50.000 € 

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 80 Abs. 1 Schulgesetz NRW einen Schulentwick-

lungsplan für den Zeitraum 2022 bis 2027 aufzustellen. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V.  

 

 

 
 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


